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KENNZEICHNUNGEN, NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN UND HINWEISE (H) 
(§ 9 Abs. 5 BauGB und § 9 Abs. 6 BauGB) 
 
1 Die Fläche für Werbeanlagen gibt den Bereich an in dem der Schriftzug angebracht werden soll. 

Das Wort „Werbeanlage“ steht symbolisch für einen noch nicht feststehenden Schriftzug. 
 

2 Die Ansichten enthalten weder die geplanten Versorgungsanlage noch die Sprinkleranlagen. 
 

3 Von den Grauschattierungen in den Ansichten können keine Rückschlüsse auf die geplante Farb-
gebung gezogen werden. 

 
4 Die Ansichten sind für die einzelnen Ansichten so arrangiert, dass man die Gebäude und Anlagen 

auf einen Blick erfassen kann, obwohl je nach Standpunkt vor Ort nicht alle Gebäude und Anlagen 
so sichtbar sein werden. 
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